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Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen
zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

ff ) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzurei-
chen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderun-
gen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollzieh-
bar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die be-
schädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den
Versicherer aufzubewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Aus-
kunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfan-
ges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist
sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des
Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten;

i i ) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen,
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden
kann;

j j ) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere
oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich
das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige
Rechte zu wahren, insbesondere abhanden gekommene
Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unver-
züglich sperren zu lassen.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß
Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tat-
sächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1

oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen,
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entspricht. 

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsob-
liegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder
teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfol-
ge hingewiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-

tragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich
vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Ein-
tritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Scha-
dens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versi-
cherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur –
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen
als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-

rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers

keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme
durch einen Dritten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung
vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Ver-
sicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklä-
rung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versi-
cherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen,
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versi-
cherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach
Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen,
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsneh-
mer zu beweisen. 

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Ver-
sicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen
nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt
der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechend erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung
der erhöhten Gefahr ausschließen.

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absi-
cherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer
Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpas-
sung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung
ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist,
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so

ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der
Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich
verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten
grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung
in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer
zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versi-
cherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versi-
cherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn
der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich
verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob
fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die
Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm
die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige
hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Ver-
sicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht
war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und
eine Kündigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag verlangt.
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§ 10 Überversicherung
Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Inte-
resses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versi-
cherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung
die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 

Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist für die Höhe des Bei-
trages der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben
würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt
geschlossen worden wäre.

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 11 Mehrere Versicherer
1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der
andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1)
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in
Abschnitt B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung
erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversiche-
rung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe

Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen
zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen
wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung
vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen
Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versiche-
rungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag
des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer
bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus
anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für densel-
ben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorlie-
genden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus
allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die
Beiträge errechnet wurden, nur in diesem Vertrag in Deckung
gegeben worden wäre. 

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich
der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insge-
samt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag
in Deckung gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht
geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die

Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von
dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann
er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgeho-
ben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger
Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt
wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Ver-
sicherungssumme und Anpassung des Beitrages werden zu

dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versiche-
rer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach
Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versiche-
rungswert gesunken ist. 

Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlos-
sen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhält-
nismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der
Beiträge verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten)
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht
nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten
zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein
besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Ver-
sicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicher-
te seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die
Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versiche-
rungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-

nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versi-
cherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das
Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers
und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungs-
nehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des
Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte
Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder
ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungs-
nehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an,
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des
Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber
informiert hat.

§ 13 Aufwendungsersatz
1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Ver-
sicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den
Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des
Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden
oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet
der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwen-
dungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der
Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die
Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann
er auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend
kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädi-
gung betragen zusammen höchstens die Versicherungssum-
me je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Auf-
wendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a)
erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsneh-
mers vorzuschießen.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feu-
erwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interes-
se zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen
im öffentlichen Interesse erbracht werden.
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2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten
für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzen-
den Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten
waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder
Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er
zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versiche-
rer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann
er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über,
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsneh-
mers geltend gemacht werden. 

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häus-
licher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden
vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein
zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beach-
tung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und
nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich
mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich,
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er
infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündi-
gung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Ver-
tragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder
Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des
Versicherungsfalles

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätz-
lich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungs-
pflicht frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungs-
nehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung
des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig
herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen,
die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeu-
tung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechts-
kräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen
Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die
Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 17 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen

1. Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das
Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber
dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an den Versicherer oder an die
im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zustän-
dig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Rege-
lungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben
unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensände-
rung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist,
die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem
Versicherer bekannte Anschrift. 

Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten
Namensänderung. 

Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als
zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmun-
gen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen
betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertra-
ges;

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen
Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertra-
ges und während des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge
dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen,
die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn
leistet, anzunehmen. 

Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungs-
nehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung
bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahr-
lässigkeit nicht kannte.

§ 19 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten
seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 20 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren.
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Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 

§ 21 Zuständiges Gericht

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs-
vermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilpro-
zessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung sei-
nen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt, hat. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine
betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsneh-
mer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Nieder-
lassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend
machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt,
hat. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes
zuständigen Gericht geltend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Abschnitt A

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden

1. Versicherte Gefahren und Schäden – Einbruch-
diebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch
sowie Raub
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte
Sachen, die durch

a) Einbruchdiebstahl;

b) Vandalismus nach einem Einbruch;

c) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks;

d) Raub auf Transportwegen

oder durch den Versuch einer solchen Tat abhanden
kommen, zerstört oder beschädigt werden.

2. Einbruchdiebstahl
Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb

a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt
oder mittels eines Schlüssels, dessen Anfertigung für

das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person
veranlasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüssel)
oder mittels anderer Werkzeuge eindringt;

der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon
dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte
Sachen abhanden gekommen sind;

b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis auf-
bricht oder falsche Schlüssel (siehe a) oder andere
Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen;

der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht
schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versi-
cherte Sachen abhanden gekommen sind;

c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes
Sachen entwendet, nachdem er sich in das Gebäude
eingeschlichen oder dort verborgen gehalten hatte;

d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl
auf frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel
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gemäß Nr. 4 a) aa) oder 4 a) bb) anwendet, um sich
den Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten;

e) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder
außerhalb des Versicherungsortes durch Einbruch-
diebstahl oder durch Raub gemäß Nr. 4 an sich ge-
bracht hatte, in einen Raum eines Gebäudes eindringt
oder dort ein Behältnis öffnet;

werden jedoch Sachen entwendet, die gegen Ein-
bruchdiebstahl nur unter vereinbarten zusätzlichen Vo-
raussetzungen eines besonderen Verschlusses versi-
chert sind, so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, wenn
der Dieb die richtigen Schlüssel des Behältnisses
erlangt hat durch

aa) Einbruchdiebstahl gemäß Nr. 2 b) aus einem
Behältnis, das mindestens die gleiche Sicherheit
wie die Behältnisse bietet, in denen die Sachen
versichert sind;

bb) Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in
denen die Sachen versichert sind, zwei Schlösser
besitzen und alle zugehörigen Schlüssel außer-
halb des Versicherungsortes verwahrt werden;

Schlüssel zu verschiedenen Schlössern müssen
außerhalb des Versicherungsortes voneinander
getrennt verwahrt werden;

cc) Raub außerhalb des Versicherungsortes; bei
Türen von Behältnissen oder Tresorräumen, die
mit einem Schlüsselschloss und einem Kombina-
tionsschloss oder mit zwei Kombinationsschlös-
sern versehen sind, steht es dem Raub des
Schlüssels gleich, wenn der Täter gegenüber
dem Versicherungsnehmer oder einem seiner
Arbeitnehmer eines der Mittel gemäß Nr. 4 a) aa)
oder 4 a) bb) anwendet, um sich die Öffnung des
Kombinationsschlosses zu ermöglichen;

f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem
Schlüssel eindringt, den er – innerhalb oder auch
außerhalb des Versicherungsortes – durch Diebstahl
an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der
Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber
den Diebstahl der Schlüssel durch fahrlässiges Ver-
halten ermöglicht hatte.

3. Vandalismus nach einem Einbruch

Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der
Täter auf eine der in Nr. 2 a), 2 e) oder 2 f) bezeichneten
Arten in den Versicherungsort eindringt und versicherte
Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt.

4. Raub

a) Raub liegt vor, wenn

aa) gegen den Versicherungsnehmer oder einen sei-
ner Arbeitnehmer Gewalt angewendet wird, um
dessen Widerstand gegen die Wegnahme versi-
cherter Sachen auszuschalten. Gewalt liegt nicht
vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung
eines bewussten Widerstandes entwendet wer-
den (einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl);

bb) der Versicherungsnehmer oder einer seiner
Arbeitnehmer versicherte Sachen herausgibt oder
sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit
Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die
innerhalb des Versicherungsortes – bei mehreren
Versicherungsorten innerhalb desjenigen Versi-
cherungsortes, an dem auch die Drohung ausge-
sprochen wird – verübt werden soll;

cc) dem Versicherungsnehmer oder einem seiner
Arbeitnehmer versicherte Sachen weggenommen

werden, weil sein körperlicher Zustand unmittel-
bar vor der Wegnahme infolge eines Unfalls oder
infolge einer nicht verschuldeten sonstigen Ursa-
che wie beispielsweise Ohnmacht oder Herzinfarkt
beeinträchtigt und dadurch seine Widerstands-
kraft ausgeschaltet ist.

b) Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete volljähri-
ge Personen gleich, denen er die Obhut über die ver-
sicherten Sachen vorübergehend überlassen hat. 

Das Gleiche gilt für geeignete volljährige Personen,
die durch den Versicherungsnehmer mit der Bewa-
chung der als Versicherungsort vereinbarten Räume
beauftragt sind.

5. Raub auf Transportwegen 

a) Für Raub auf Transportwegen gilt abweichend von Nr. 4:

aa) Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Per-
sonen gleich, die in seinem Auftrag den Transport
durchführen. 

Dies gilt jedoch nicht, wenn der Transportauftrag
durch ein Unternehmen durchgeführt wird, das
sich gewerbsmäßig mit Geldtransporten befasst.

bb) Die den Transport durchführenden Personen,
gegebenenfalls auch der Versicherungsnehmer
selbst, müssen für diese Tätigkeit geeignet und
volljährig sein.

cc) In den Fällen von Nr. 4 a) bb) liegt Raub nur vor,
wenn die angedrohte Gewalttat an Ort und Stelle
verübt werden soll.

b) Wenn der Versicherungsnehmer bei der Durchführung
des Transports nicht persönlich mitwirkt, so leistet der
Versicherer Entschädigung bis zu der je Versiche-
rungsfall vereinbarten Summe auch für Schäden, die
ohne Verschulden einer der den Transport ausführen-
den Personen entstehen

aa) durch Erpressung gemäß § 253 StGB, begangen
an diesen Personen;

bb) durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an
diesen Personen;

cc) durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittel-
barer körperlicher Obhut dieser Personen befinden;

dd) dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der
Lage sind, die ihnen anvertrauten Sachen zu
betreuen.

c) Für Schäden durch Raub auf Transportwegen leistet,
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, der Versi-
cherer Entschädigung

aa) über 25.000 Euro nur, wenn der Transport durch
mindestens zwei Personen durchgeführt wurde;

bb) über 50.000 Euro nur, wenn der Transport durch
mindestens zwei Personen und mit Kraftwagen
durchgeführt wurde;

cc) über 100.000 Euro nur, wenn der Transport durch
mindestens drei Personen und mit Kraftwagen
durchgeführt wurde;

dd) über 150.000 Euro nur, wenn der Transport durch
mindestens drei Personen mit Kraftwagen und
außerdem unter polizeilichem Schutz oder unter
besonderen, mit dem Versicherer vorher für den
Einzelfall oder für mehrere Fälle schriftlich verein-
barten Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt
wurde.
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d) Soweit c) Transport durch mehrere Personen voraus-
setzt, muss gemeinschaftlicher Gewahrsam dieser
Personen an den versicherten Sachen bestehen. 

Gewahrsam haben nur Personen, die sich unmittelbar
bei den Sachen befinden.

Soweit c) Transport mit Kraftwagen voraussetzt, zählt
der Fahrer nicht als den Transport durchführende Per-
son. Jedoch muss er als Fahrer von Geldtransporten
geeignet sein.

Gewahrsam an Sachen in Kraftwagen haben nur die
Personen, die sich in oder unmittelbar bei dem Kraft-
wagen befinden.

6. Ereignisort

a) Alle Voraussetzungen eines Einbruchdiebstahls, eines
Raubes oder von Vandalismus nach einem Einbruch
müssen innerhalb der auf dem Versicherungsort gele-
genen Räume von Gebäuden verwirklicht worden
sein.

Bei mehreren Versicherungsorten müssen alle Voraus-
setzungen innerhalb der Räume von Gebäuden des-
selben Versicherungsortes verwirklicht worden sein.

b) Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der
Herausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des
Täters herangeschafft werden, es sei denn, das Heran-
schaffen erfolgt nur innerhalb des Versicherungsortes,
an dem die Tathandlungen nach Nr. 4 a) aa) bis 4 a) cc)
verübt wurden. 

c) Bei Raub auf Transportwegen beginnt der Transport-
weg mit der Übernahme versicherter Sachen für einen
unmittelbar anschließenden Transport und endet an
der Ablieferungsstelle mit der Übergabe.

Versichert sind nur die Sachen, die sich bei Beginn der
Tat an dem Ort befunden haben, an dem die Gewalt
ausgeübt oder die Drohung mit Gewalt verübt wurde. 

7. Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen Schäden durch 

a) Raub auf Transportwegen, wenn und solange eine
größere als die vereinbarte Zahl von Transporten
gleichzeitig unterwegs ist; 

b) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz
von Luftfahrzeugen, ihrer Teile oder Ladung oder
bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser; für
Schäden gemäß Nr. 5 b) dd) gilt dieser Ausschluss
nicht;

c) Erdbeben;

d) Überschwemmung

§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernener-
gie

1. Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg,
kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution,
Rebellion oder Aufstand.

2. Ausschluss Innere Unruhen 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere
Unruhen.

3. Ausschluss Kernenergie

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernener-
gie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

§ 3 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1. Versicherte Sachen 

Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeich-
neten beweglichen Sachen.

Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschä-
digung hierfür richtet sich ausschließlich nach den Ver-
einbarungen über Daten und Programme.

2. Bewegliche Sachen

Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versi-
cherungsnehmer 

a) Eigentümer ist;

b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kauf-
option geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch
nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;

c) sie sicherungshalber übereignet hat.

Als bewegliche Sachen gelten auch in das Gebäude ein-
gefügte Sachen, die der Versicherungsnehmer als Mieter
auf seine Kosten angeschafft oder übernommen hat und
für die er die Gefahr trägt.

3. Fremdes Eigentum

Über Nr. 2 b) und c) hinaus ist fremdes Eigentum nur ver-
sichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten
Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bear-
beitung, Benutzung, Verwahrung oder zum Verkauf in
Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versiche-
rungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigen-
tümer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch
den Versicherungsnehmer nicht versichert zu werden
brauchen.

4. Versicherte Interessen

Die Versicherung gemäß Nr. 2 b), Nr. 2 c) und Nr. 3 gilt für
Rechnung des Eigentümers und des Versicherungsneh-
mers.

In den Fällen der Nr. 3 ist jedoch für die Höhe des Versi-
cherungswertes nur das Interesse des Eigentümers maß-
gebend.

5. Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes verein-
bart ist:

a) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden
(z.B. Sparbücher und Wertpapiere), Briefmarken,
Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen und
Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, unbear-
beitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen,
ausgenommen Sachen, die dem Raumschmuck die-
nen;

b) Geschäftsunterlagen;

c) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugan-
hänger und Zugmaschinen;

d) Hausrat aller Art;

e) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geld-
wechsler) samt Inhalt sowie Geldausgabeautomaten,
sofern es sich nicht um Vorräte handelt;

f) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungs-
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stücke, ferner typengebundene, für die laufende Pro-
duktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.

§ 4 Daten und Programme

1. Schaden am Datenträger

Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, 3
und 4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die Verände-
rung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Pro-
gramme durch einen dem Grunde nach versicherten
Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschi-
nenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Pro-
gramme gespeichert waren, verursacht wurde.

2. Daten und Programme, die für die Grundfunktion
einer versicherten Sache notwendig sind

Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer
versicherten Sache notwendigen Daten und Programme
im Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist,
für deren Grundfunktion die Daten und Programme erfor-
derlich sind.

Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwen-
dige Daten und Programme sind System-Programmdaten
aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende
Daten.

3. Daten und Programme als Handelsware

Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und
zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeicherten
Daten und Programme im Rahmen der Position, der der
zum Verkauf bestimmte Datenträger zuzuordnen ist.

4. Sonstige Daten und Programme

Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme
im Rahmen der Position Geschäftsunterlagen.

Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig herge-
stellte Standardprogramme, individuelle Programme und
individuelle Daten, die weder für die Grundfunktion einer
versicherten Sache notwendig noch auf einem zum Ver-
kauf bestimmten Datenträger gespeichert sind.

5. Ausschlüsse

a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt
ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind
oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit
befinden.

b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirken-
de Umstände keine Entschädigung für Kosten, die
zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder
Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder
vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzste-
cker oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert
sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

§ 5 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs-
und Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von
Geschäftsunterlagen, Schlossänderungskosten
und Kosten für Beseitigung von Schäden an
Gebäuden, Schaukästen und Vitrinen

1. Versicherbare Kosten

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne
Berücksichtigung einer Unterversicherung (auf Erstes
Risiko) die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen
Aufwendungen für 

a) Aufräumungs- und Abbruchkosten, 

b) Bewegungs- und Schutzkosten,

c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen,

d) Schlossänderungen an den Türen der als Versiche-
rungsort vereinbarten Räume, wenn Schlüssel zu die-
sen Türen durch einen Versicherungsfall oder durch
eine außerhalb des Versicherungsortes begangenen
Einbruchdiebstahl oder Raub innerhalb eines Gebäu-
des oder Grundstücks oder Raub auf Transportwegen
abhanden gekommen sind; dies gilt nicht bei Türen
von Tresorräumen, 

e) die Beseitigung von Schäden

aa) an Dächern, Decken, Wänden, Fußböden, Türen,
Schlössern, Fenstern (ausgenommen Schaufens-
terverglasungen), Rollladen und Schutzgitter der
als Versicherungsort vereinbarten Räume
(Gebäudeschäden);

bb) an Schaukästen und Vitrinen (ausgenommen Ver-
glasungen) außerhalb des Versicherungsortes,
aber innerhalb des Grundstücks, auf dem der
Versicherungsort liegt und in dessen unmittelba-
rer Umgebung.

2. Aufräumungs- und Abbruchkosten 

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen,
für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des
Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablage-
rungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.

3. Bewegungs- und Schutzkosten

Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen,
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt wer-
den müssen.

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Auf-
wendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudetei-
len oder für das Erweitern von Öffnungen.

4. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunter-
lagen

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind
Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Ein-
tritt des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung von
Geschäftsunterlagen anfallen.

5. Nicht versicherte Kosten und Aufwendungen 

Aufwendungen oder Mehrkosten im Zusammenhang mit
der Anpassung des Versicherungsschutzes nach einem
Schadenfall, beispielsweise Einrichtung / Unterhalt von
Schadenmelder oder -löscher, die Einrichtung von Scha-
denvermeidungs- oder Schadenbegrenzungsanlagen
wie Schutzvorkehrungen, Sprinklerung und so weiter,
sowie höhere Versicherungsbeiträge, Wegfall von Rabat-
ten und so weiter, werden nicht ersetzt. 

§ 6 Versicherungsort

1. Örtlicher Geltungsbereich

a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versi-
cherungsortes.

Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge
eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden
Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort ent-
fernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang
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mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden
oder abhanden kommen.

b) Versicherungsort für Einbruchdiebstahl oder Vandalis-
mus nach einem Einbruch sind nur die Gebäude oder
Räume von Gebäuden, die im Versicherungsvertrag
bezeichnet sind oder die sich auf den im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Grundstücken befinden. 

c) Die Versicherung bleibt bei einem Wechsel der Versi-
cherungsräume auch während des Umzuges und für
die neuen Räume bestehen, wenn sie innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland liegen. Der Versiche-
rungsnehmer hat aber dem Versicherer unverzüglich
schriftlich Anzeige zu erstatten. Der Anzeigepflicht hat
er genügt, wenn er die Anzeige innerhalb zweier
Wochen nach Beendigung des Umzuges erstattet.
Verletzt er diese Pflicht und ist mit dem Wechsel der
Versicherungsräume eine Gefahrerhöhung verbunden,
so finden die Vorschriften  nach Abschnitt B § 9 ent-
sprechend Anwendung.

d) Versicherungsort für Raub innerhalb eines Gebäudes
oder Grundstücks ist das gesamte Grundstück, auf
dem der Versicherungsort liegt, wenn das Grundstück
allseitig umfriedet ist.

e) Versicherungsort für Raub auf Transportwegen ist,
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, die Bundes-
republik Deutschland.

2. Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehöri-
gen 

Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehöri-
gen versichert sind, besteht in den Wohnräumen der
Betriebsangehörigen kein Versicherungsschutz.

3. Bargeld und Wertsachen

Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht
Versicherungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder
Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art.

Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der
Geschäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträume
auch ohne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädi-
gungsgrenze versichert. 

Dies gilt nicht für Schäden durch Raub.

§ 7 Versicherungswert und Versicherungssumme

1. Versicherungswert von Gebäuden

a) Versicherungswert von Gebäuden ist

aa) der Neuwert. Der Neuwert ist der ortsübliche
Neubauwert einschließlich Architektengebühren
sowie sonstiger Konstruktions- und Planungs-
kosten.

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der
Versicherung zum Neuwert weniger als 40 Pro-
zent des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt);

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des
Gebäudes durch einen Abzug entsprechend sei-
nen insbesondere durch den Abnutzungsgrad
bestimmten Zustand.

cc) der Gemeine Wert, falls Versicherung nur zum
Gemeinen Wert vereinbart ist oder falls das
Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dau-
ernd entwertet; eine dauernde Entwertung liegt
insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen
Zweck allgemein oder im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsneh-
mer erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude
oder für das Altmaterial.

b) Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen,
die nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas ande-
res vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß
Nr. 1 a) bb) oder unter den dort genannten Vorausset-
zungen der Gemeine Wert gemäß Nr. 1 a) cc).

2. Versicherungswert von beweglichen Sachen 

a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmän-
nischen Betriebseinrichtung ist 

aa) der Neuwert. Der Neuwert ist der Betrag, der auf-
zuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in
neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder
sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere
Betrag; 

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der
Versicherung zum Neuwert weniger als 40 Pro-
zent des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt);

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der
beweglichen Sachen durch einen Abzug entspre-
chend ihrem insbesondere durch den Abnut-
zungsgrad bestimmten Zustand.

cc) der Gemeine Wert soweit die Sache für ihren
Zweck allgemein oder im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsneh-
mer erzielbare Verkaufspreis für die Sache oder
für das Altmaterial.

b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag,
der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und
Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen;
maßgebend ist der niedrigere Betrag.

Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erziel-
baren Verkaufspreis, bei nicht fertig gestellten eigenen
Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der
fertigen Erzeugnisse. 

c) Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen,
Prototypen und Ausstellungsstücken, ferner für typen-
gebundene, für die laufende Produktion nicht mehr
benötigte Fertigungsvorrichtungen, ohne Kaufoption
geleasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen
die Kaufoption bei Schadeneintritt abgelaufen war,
sowie für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten
beweglichen Sachen ist entweder der Zeitwert gemäß
a) bb) oder unter den dort genannten Voraussetzun-
gen der Gemeine Wert gemäß a) cc).

d) Der Versicherungswert von Wertpapieren ist

aa) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere
Einheitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung
aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik Deutsch-
land;

bb) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;

cc) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

3. Umsatzsteuer

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

4. Versicherungssumme

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte
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Betrag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 und
2 entsprechen soll.

b) Ist Neuwert, Zeitwert oder Gemeiner Wert vereinbart
worden, soll der Versicherungsnehmer die Versiche-
rungssumme für die versicherte Sache für die Dauer
des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen
Versicherungswert anpassen.

c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert,
kann die Regelung über die Unterversicherung zur
Anwendung kommen.

§ 8 Umfang der Entschädigung

1. Entschädigungsberechnung

Der Versicherer ersetzt

a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles
abhanden gekommenen Sachen den Versicherungs-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles;

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparatur-
kosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles
zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstan-
denen und durch die Reparatur nicht auszugleichen-
den Wertminderung, höchstens jedoch den Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles. Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit
durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache
gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalles erhöht wird.

Restwerte werden angerechnet. 

Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen blei-
ben, sofern nichts anderes vereinbart ist, sowohl für
die Restwerteanrechnung als auch für den erhöhten
Schadenaufwand durch Mehrkosten unberücksichtigt.

Für Kosten leistet der Versicherer Entschädigung nur,
soweit dies besonders vereinbart ist; dies gilt nicht für
die Bestimmungen über die Aufwendungen zur
Abwendung und Minderung des Schadens sowie für
die Bestimmungen über die Kosten der Ermittlung und
Feststellung des Schadens.

Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädi-
gung nur, soweit dies besonders vereinbart ist. 

2. Neuwertschaden

Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt
der Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädi-
gung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertan-
teil), einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb
von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles
sichergestellt hat, dass er die Entschädigung verwenden
wird, um 

a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an
der bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist die Wie-
derherstellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht
möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so
genügt es, wenn das Gebäude an anderer Stelle
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederher-
gestellt wird;

b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhan-
den gekommen sind, in gleicher Art und Güte und in
neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vor-
heriger Zustimmung des Versicherers genügt Wieder-
beschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von
Maschinen können Maschinen beliebiger Art beschafft
werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist;

c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wie-
derherzustellen.

3. Zeitwertschaden

Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden
gekommenen Sachen gemäß den Bestimmungen über
den Versicherungswert festgestellt. Bei beschädigten
Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den
Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert
der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles erhöht würde. 

4. Gemeiner Wert

Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstel-
lungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtun-
gen versichert sind, erwirbt der Versicherungsnehmer auf
den Teil der Entschädigung für diese Sachen, der den
Gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur, soweit
für die Verwendung der Entschädigung die Vorausset-
zungen gemäß Nr. 2 b) oder 2 c) erfüllt sind und die Wie-
derherstellung notwendig ist.

5. Unterversicherung

a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versi-
cherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles, so besteht Unterversicherung.

Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung
nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme
zum Versicherungswert nach folgender Berechnungs-
formel gekürzt:

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.

Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Positi-
on versicherten Sachen auf bestimmte Beträge
begrenzt, so werden bei Ermittlung des Versiche-
rungswertes der davon betroffenen Sachen höchstens
diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so
ermittelten Versicherungswert eine Unterversicherung,
so wird die Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend
gekürzt.

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte
Position gesondert festzustellen.

c) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen
nach Nr. 8 sind im Anschluss von a) und b) anzuwenden. 

6. Versicherung auf Erstes Risiko

Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes
Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen
Positionen nicht berücksichtigt.

7. Selbstbeteiligung

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die ver-
einbarte Selbstbeteiligung gekürzt.

8. Entschädigungsgrenzen

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungs-
fall höchstens

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungs-
grenzen;

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung;
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen,
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.
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9. Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die
Umsatzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellun-
gen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des
Anspruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach
Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszah-
lung beanspruchen, der nach Lage der Sache min-
destens zu zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versiche-
rungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nach-
weis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

c) Der über den Gemeinen Wert hinausgehende Teil der
Entschädigung für Anschauungsmodelle, Prototypen,
Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die
laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungs-
vorrichtungen wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis
geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom
Versicherer nach 1 b) [oder 1c)] geleisteten Entschädi-
gung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschul-
dens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer
angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbe-
schafft worden ist.

3. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb
eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet
wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen;

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat;

c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr; soweit
nicht aus einem anderen Rechtsgrund ein höherer
Zins zu zahlen ist;

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.

4. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) (und Nr.
3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem in-
folge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschä-
digung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch
läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung von
Realgläubigern nicht erfolgte.

§ 10 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens
in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinba-
rung auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall
ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen
benannt hat, kann die andere unter Angabe des von
ihr genannten Sachverständigen in Textform auffor-
dern, den zweiten Sachverständigen zu benennen.
Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt,
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den
Schadensort zuständige Amtsgericht ernennen las-
sen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der
Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers
ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung
steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder
Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in
einem ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen
als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend
für die Benennung eines Obmannes durch die Sach-
verständigen. Einigen sich die Sachverständigen
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei
durch das für den Schadensort zuständige Amtsge-
richt ernannt.

4. Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten
und beschädigten versicherten Sachen sowie deren
nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden
Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen
beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen
der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der
Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser ent-
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scheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb
der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezo-
genen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung bei-
den Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des
Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich,
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der
wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund die-
ser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versiche-
rer die Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können
oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Par-
tei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des
Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

1. Sicherheitsvorschriften

Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungs-
nehmer:

a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrol-
lieren;

b) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung
(z. B. Betriebsferien) eine genügend häufige Kontrolle
des Betriebes sicherzustellen;

c) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und
Programmen zu erstellen, sofern nicht in der Branche
des Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Daten-
sicherung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren,
dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht
gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder beschä-
digt werden oder abhanden kommen können; 

d) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sam-
mlungen und über sonstige Sachen, für die dies be-
sonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und
diese so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall
voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten
Sachen zerstört oder beschädigt werden oder abhan-
den kommen können.

Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen
insgesamt 2.500 EUR nicht übersteigt. 

Dies gilt ferner nicht für Briefmarken.

e) vorhandene Sicherungen auch an ansonsten nicht
erreichbaren Öffnungen zu betätigen, wenn die Er-
reichbarkeit durch Gerüste, Seil- oder andere Aufzüge
ermöglicht wird;

alle Öffnungen (z.B. Fenster und Türen) in dem Betrieb
oder in Teilen des Betriebes verschlossen zu halten,
solange die Arbeit, von Nebenarbeiten abgesehen, in
diesen Betriebsteilen ruht; 

alle bei der Antragstellung vorhandenen und alle
zusätzlich vereinbarten Sicherungen (Sicherungen
sind z. B. Schlösser von Türen oder Behältnissen, Rie-
gel, Einbruchmeldeanlagen) uneingeschränkt ge-
brauchsfähig zu erhalten und zu betätigen; 

nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum
Versicherungsort oder für ein Behältnis das Schloss
unverzüglich durch ein gleichwertiges zu ersetzen; 

Registrierkassen, elektrische und elektronische Kas-
sen sowie Rückgeldgeber nach Geschäftsschluss zu
entleeren und offen zu lassen.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannte
Obliegenheit, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B
§ 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 12 Besondere Gefahrerhöhende Umstände

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B 
§ 9 Nr. 1 a) kann insbesondere dann vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt
worden ist;

b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewi-
chen wird, Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt
werden oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil
des Gebäudes nicht genutzt wird;

c) Räumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den Ver-
sicherungsort angrenzen, dauernd oder vorübergehend
nicht mehr benutzt werden.

§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-
telt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntnis-
erlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform
anzuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die
Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur
Verfügung stellt. 

Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung
zurückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für
diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der
Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzu-
zahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung
zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahl-
recht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszu-
üben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das
Wahlrecht auf den Versicherer über.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist,
die bedingungsgemäß geringer als der Versicherungs-
wert ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache
behalten und muss sodann die Entschädigung
zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforde-
rung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versi-
cherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem
Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen.
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Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält
der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleis-
teten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

4. Beschädigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so
kann der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße
Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann
verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen
von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5. Gleichstellung

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese
Sachen zustehen.

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpa-
pieren 

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos
erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die glei-
chen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier
zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsneh-
mer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Ver-
zögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein
Zinsverlust entstanden ist.

§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen 

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs (bei Immobilien das Datum des Grundbuchein-
trages) an dessen Stelle der Erwerber in die während
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungs-
verhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des
Versicherungsnehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Bei-
trag, die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers
laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamt-
schuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst ge-
gen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver-
sicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung aus-
geübt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhält-
nis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufen-
den Versicherungsperiode in Schriftform zu kündigen.

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kennt-
nis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung
innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis,
ausgeübt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Ver-
äußerer allein für die Zahlung des Beitrages.

3. Anzeigepflichten

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer
oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen,
und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem
Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber
nicht geschlossen hätte.

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung
verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeit-
punkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätten
zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes
des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung
des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekün-
digt hat.

Abschnitt B

§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige-
pflicht von Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer
in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt
zu schließen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im
Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei

Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen,
so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen
des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.

Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist
kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf des-
sen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
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treten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die
Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
verletzt.

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers
ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen
Bedingungen abgeschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfal-
les zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es
sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass
die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen
Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

c) Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat kündigen, es sei denn, der Versiche-
rer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen
abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a),
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils
ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht
angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige
Anzeige kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arg-
listiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versiche-
rers

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb
eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die
Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur
Begründung kann er nachträglich weitere Umstände
innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung
angeben. 

Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils gel-
tend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der
Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von
Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Ver-
treters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versi-
cherungsnehmers zu berücksichtigen. 

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-

letzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter
noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a),
zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen mit
Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt
nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist
eingetreten sind.

Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vor-
sätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Fol-
gen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des
Erst- oder Einmalbeitrages

1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages

Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von
dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach
dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbe-
ginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige
Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versi-
cherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab,
ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die
erste Rate als erster Beitrag.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungs-
verzug
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach
Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die
Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fällig-
keitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor
Zahlung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Bei-
trages aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages

1. Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen.
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2. Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht
einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kün-
digung zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als
drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf fol-
genden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei
Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah-
res zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf,
zum vorgesehenen Zeitpunkt.

5. Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver-
sicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu
dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis
erlangt. 

§ 4 Folgebeitrag

1. Fälligkeit 

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Fol-
gebeitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt,
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach
Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei

nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab
Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mah-
nung). 

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je
Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, Zin-
sen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem
auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündi-
gungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung
hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
mit der Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder
Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündi-
gen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung
der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.

Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündi-
gung ausdrücklich hinzuweisen. 

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung
oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden wor-
den ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zah-
lung leistet. 

Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers
(Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ 5 Lastschriftverfahren

1. Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausrei-
chende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein
Beitrag oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Ein-
ziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist
der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in
Textform zu kündigen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen,
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den aus-
stehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu
übermitteln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versi-
cherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 6 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden
Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestun-
det.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn
eine Entschädigung fällig wird.

§ 7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnis-
ses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem
Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derje-
nige Teil des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht,
in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag
zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden
wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Inte-
resses Kenntnis erlangt hat.

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf,
Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicher-
ten Interesse
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine

Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu
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widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Bei-
trages zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versi-
cherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über
die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden
Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor
Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der
Versicherer zusätzlich den für das erste Versiche-
rungsjahr gezahlte Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der erste oder der einmali-
ge Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so
steht dem Versicherer eine angemessene Geschäfts-
gebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung been-
det, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des
Beitrages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse
bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn
das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künf-
tiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges
Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versiche-
rer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr
verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist
der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem
Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falles
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versi-

cherungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu erfüllen
hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen
sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften;

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder
grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt
des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis
erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist,
dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob-
fahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungs-
falls
a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versi-

cherungsfalls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gege-
benenfalls auch mündlich oder telefonisch – an-
zuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung – gegebenenfalls auch mündlich
oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände
dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu be-
folgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen
einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschädigten
Sachen durch den Versicherer freigegeben worden
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind
das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentie-
ren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten
Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Ver-
sicherer aufzubewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich
jede Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu
erteilen, die zur Feststellung des Versicherungs-
falles oder des Umfanges der Leistungspflicht
des Versicherers erforderlich ist sowie jede Unter-
suchung über Ursache und Höhe des Schadens
und über den Umfang der Entschädigungspflicht
zu gestatten;

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen,
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet
werden kann;

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpa-
piere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden
unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten
und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbe-
sondere abhanden gekommene Sparbücher und
andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sper-
ren zu lassen.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Ver-
sicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Oblie-
genheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit
ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Um-
ständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit
nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Ver-
hältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entspricht. 
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Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet-
zung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflich-
tet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder
Aufklärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur
dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung
in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-
sächlich vorhandenen Umstände so verändert wer-
den, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine
Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte
Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher
wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht
nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den
Umständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des
Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Ver-
tragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt,
muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer
unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis
erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den
Versicherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit,
kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fäl-
len nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen
Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Bei-
trag verlangen oder die Absicherung der erhöhten
Gefahr ausschließen.

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf die-
ses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-
tragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht
innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von
der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der
Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhö-
hung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich-
tet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten
nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Ver-
sicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht. Das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Ver-
sicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die
Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müs-
sen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer
seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der
Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig ver-
letzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leis-
tungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn
ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem
ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen,
bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der
Leistungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfal-
les die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war
oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen
Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten
Beitrag verlangt.

§ 10 Überversicherung

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versiche-
rer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur
Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme
mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 
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Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist für die Höhe
des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versicherer
berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein
mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt.

§ 11 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer
die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der
Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versiche-
rungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
(siehe Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versi-
cherer unter den in Abschnitt B § 8 beschriebenen Vo-
raussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz
oder teilweise leistungsfrei. 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen
Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversi-
cherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-

selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt;
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge
bei demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung
für denselben Schaden, so ermäßigt sich der An-
spruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise,
dass die Entschädigung aus allen Verträgen insge-
samt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen, aus denen die Beiträge
errechnet wurden, nur in diesem Vertrag in Deckung
gegeben worden wäre. 

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermä-
ßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen
Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu
leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben
worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne
Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversiche-
rung geschlossen, kann er verlangen, dass der später
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des
Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
der Versicherungssumme und Anpassung des Beitra-
ges werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die
Erklärung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist,
dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsver-
träge der Versicherungswert gesunken ist. 

Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträ-
ge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer
geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer
nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versiche-
rungssummen und der Beiträge verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsver-
trag im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten
(Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus
diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und
nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der
Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind
bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die
Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu
berücksichtigen.

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsneh-
mers und des Versicherten umfasst, muss sich der
Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen las-
sen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen
worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichti-
gung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder
nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versi-
cherer nicht darüber informiert hat.

§ 13 Aufwendungsersatz

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung
des Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die

der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versiche-
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rungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und
Minderung des Schadens für geboten halten durfte
oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern,
geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz
nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträgli-
chen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnis-
mäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen
auf Weisung des Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kür-
zen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach a)
und b) entsprechend kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige
Entschädigung betragen zusammen höchstens die
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt
jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des
Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß
a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers vorzuschießen.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen
der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öf-
fentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind,
wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse
erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des
Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die

Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den
Umständen nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständi-
gen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflich-
tet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kür-
zen, kann er auch den Kostenersatz nach a) entspre-
chend kürzen.

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch
gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den
Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden
ersetzt. 

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versiche-
rungsnehmers geltend gemacht werden. 

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Scha-
dens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person
hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzan-
sprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch
oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Frist-
vorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatz-
anspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht

verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer gro-
ben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede
der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen.
Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss
der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zuge-
gangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens
jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode,
wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeifüh-
rung des Versicherungsfalles

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräf-
tiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des
Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätz-
liche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob
fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei,
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig
über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Ent-
schädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täu-
schen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsneh-
mer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt,
so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 17 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenände-
rungen

1. Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und
soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt
ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen
und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen
und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen,
in Textform abzugeben.
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Erklärungen und Anzeigen sollen an den Versicherer oder
an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträ-
gen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden.
Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von
Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namens-
änderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebe-
nen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte
Anschrift. 

Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht
angezeigten Namensänderung. 

Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des
Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen
Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entge-
genzunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versiche-
rungsvertrages;

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich
dessen Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder de-
ren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zah-
lungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. 

Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versiche-
rungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die
Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte
oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 19 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 20 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den
Anspruch begründenden Umständen und der Person des
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit
erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in
Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim
Anspruchsteller nicht mit.

§ 21 Zuständiges Gericht

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versiche-
rungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Ver-
sicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen
der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung
eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt, hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend
machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Ver-
sicherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer
ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es sich bei
dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt,
kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes
zuständigen Gericht geltend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Abschnitt A

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden
1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden - Leitungswasser

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden
eintretende

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an versicherten
Rohren

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und den
damit verbundenen Schläuchen;

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen;

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern
oder vergleichbaren Anlagen sind.

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten versi-
cherten Installationen:

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen
(z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüs-
se, Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche,

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper ein-
schließlich der Bodenplatte.

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre
innerhalb des Gebäudes.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Instal-
lationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend)
nicht versichert.

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden
Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäu-
den eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den
Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder an den Rohren der
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-
oder Solarheizungsanlagen soweit

a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anla-
gen dienen und

b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden und

c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

3. Nässeschäden
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen,

die durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

b) Das Leitungswasser muss ausgetreten sein aus

aa) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder
damit verbundenen Schläuchen,

bb) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen
sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführenden Tei-
len,
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cc) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung,

dd) Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,

ee) Wasserbetten und Aquarien.

c) Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen-
oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Lei-
tungswasser gleich.

4. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-

chen Schäden durch

aa) Regenwasser aus Fallrohren;

bb) Plansch- oder Reinigungswasser;

cc) Schwamm;

dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Über-
schwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen
durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;

ee) Erdbeben; 

ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungs-
wasser nach Nr. 3 die Erdsenkung oder den Erdrutsch ver-
ursacht hat;

gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

hh) Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen oder ähnlich
mobilen Behältnissen;

ii) Flüssigkeiten aus ortsfesten Wasserlöschanlagen.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig
sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen
befindlichen Sachen;

bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder mon-
tiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abge-
schlossen ist (Montageobjekte);

cc) ortsfesten Wasserlöschanlagen. 

§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

1. Ausschluss Krieg
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse,
Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. 

2. Ausschluss Innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen. 

3. Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strah-
lung oder radioaktive Substanzen.

§ 3 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag
bezeichneten 
a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;

b) beweglichen Sachen.

Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschädigung
hierfür richtet sich ausschließlich nach den Vereinbarungen
über Daten und Programme.

2. Gebäude
Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versi-
chert, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

3. Bewegliche Sachen
Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versiche-
rungsnehmer 

a) Eigentümer ist;

b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption
geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen
oder bereits ausgeübt war;

c) sie sicherungshalber übereignet hat.

Als bewegliche Sachen gelten auch in das Gebäude eingefügte
Sachen, die der Versicherungsnehmer als Mieter auf seine Kosten
angeschafft oder übernommen hat und für die er die Gefahr trägt.

4. Fremdes Eigentum 
Über Nr. 3 b) und c) hinaus ist fremdes Eigentum nur versichert,
soweit es seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und
dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwah-
rung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht
der Versicherungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem
Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den
Versicherungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen.

5. Versicherte Interessen 
Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt für Rech-
nung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers.

In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versicherungs-
wertes nur das Interesse des Eigentümers maßgebend.

6. Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:

a) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z. B.
Sparbücher und Wertpapiere), Briefmarken, Münzen und
Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geld-
karten geladene Beträge, unbearbeitete Edelmetalle sowie
Sachen aus Edelmetallen, ausgenommen Sachen, die dem
Raumschmuck dienen;

b) Geschäftsunterlagen;

c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;

d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und
Zugmaschinen;

e) Hausrat aller Art; 

f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;

g) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt
Inhalt sowie Geldausgabeautomaten, sofern es sich nicht um
Vorräte handelt;

h) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, fer-
ner typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr
benötigte Fertigungsvorrichtungen.

§ 4 Daten und Programme

1. Schaden am Datenträger
Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, 3 und 4
wird nur geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder die
Nichtverfügbarkeit der Daten und Programme durch einen dem
Grunde nach versicherten Schaden an dem Datenträger (Daten-
speicher für maschinenlesbare Informationen), auf dem die Daten
und Programme gespeichert waren, verursacht wurde.

2. Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer
versicherten Sache notwendig sind
Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicher-
ten Sache notwendigen Daten und Programme im Rahmen der
Position, der die Sache zuzuordnen ist, für deren Grundfunktion
die Daten und Programme erforderlich sind.

Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige
Daten und Programme sind System-Programmdaten aus Betriebs-
systemen oder damit gleichzusetzende Daten.

3. Daten und Programme als Handelsware
Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum Ver-
kauf bestimmten Datenträger gespeicherten Daten und Programme
im Rahmen der Position, der der zum Verkauf bestimmte Daten-
träger zuzuordnen ist.

4. Sonstige Daten und Programme
Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im Rah-
men der Position Geschäftsunterlagen.

Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte
Standardprogramme, individuelle Programme und individuelle
Daten, die weder für die Grundfunktion einer versicherten Sache
notwendig noch auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger
gespeichert sind.

5. Ausschlüsse
a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung

der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht
betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im
Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.
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b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Um-
stände keine Entschädigung für Kosten, die zusätzlich entstehen,
weil die versicherten Daten oder Programme durch Kopier-
schutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B.
Kopierschutzstecker oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesi-
chert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

§ 5 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und
Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Geschäfts-
unterlagen, 

1. Versicherbare Kosten
Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Berück-
sichtigung einer Unterversicherung (auf Erstes Risiko) die infolge
eines Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen für 

a) Aufräumungs- und Abbruchkosten, 

b) Bewegungs- und Schutzkosten,

c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen.

2. Aufräumungs- und Abbruchkosten 
Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für das
Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des Abbruchs ste-
hen gebliebener Teile, für das Abfahren von Schutt und sonstigen
Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern
oder Vernichten.

3. Bewegungs- und Schutzkosten
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch
entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung von versicherten Sachen, andere Sachen bewegt,
verändert oder geschützt werden müssen.

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendun-
gen für De- oder Remontage von Maschinen, für Durchbruch,
Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das Erwei-
tern von Öffnungen.

4. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwen-
dungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls für die Wiederherstellung von Geschäftsunterlagen
anfallen.

5. Nicht versicherte Kosten und Aufwendungen 
Aufwendungen oder Mehrkosten im Zusammenhang mit der
Anpassung des Versicherungsschutzes nach einem Schadenfall,
beispielsweise Einrichtung / Unterhalt von Schadenmelder oder 
-löscher, die Einrichtung von Schadensvermeidungs- oder Scha-
denbegrenzungsanlagen wie Schutzvorkehrungen, Sprinklerung
und so weiter, sowie höhere Versicherungsbeiträge, Wegfall von
Rabatten und so weiter,  werden nicht ersetzt. 

§ 6 Versicherungsort

1. Örtlicher Geltungsbereich
a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungs-

ortes.

Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines ein-
getretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfal-
les aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und
örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt
oder zerstört werden oder abhanden kommen.

b) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichne-
ten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder als Versiche-
rungsort bezeichneten Grundstücke.

c) Die Versicherung bleibt bei einem Wechsel der Versicherungs-
räume auch während des Umzuges und für die neuen Räume
bestehen, wenn sie innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
liegen. Der Versicherungsnehmer hat aber dem Versicherer
unverzüglich schriftlich Anzeige zu erstatten. Der Anzeige-
pflicht hat er genügt, wenn er die Anzeige innerhalb zweier
Wochen nach Beendigung des Umzuges erstattet. Verletzt er
diese Pflicht und ist mit dem Wechsel der Versicherungsräume
eine Gefahrerhöhung verbunden, so finden die Vorschriften
Abschnitt B § 9 entsprechend Anwendung.

2. Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen 
Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen versi-
chert sind, besteht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen
kein Versicherungsschutz. 

3. Bargeld und Wertsachen
Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versi-
cherungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder Behältnis-
sen der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art. 

Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäfts-
zeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch ohne Verschluss
bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert. 

§ 7 Versicherungswert und Versicherungssumme

1. Versicherungswert von Gebäuden
a) Der Versicherungswert von Gebäuden ist

aa) der Neuwert. Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert
einschließlich Architektengebühren sowie sonstiger Kon-
struktions- und Planungskosten.

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart
ist oder falls der Zeitwert im Fall der Versicherung zum
Neuwert weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt
(Zeitwertvorbehalt); 

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes
durch einen Abzug entsprechend seinen insbesondere
durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

cc) der Gemeine Wert, falls Versicherung nur zum Gemeinen
Wert vereinbart ist oder falls das Gebäude zum Abbruch
bestimmt oder sonst dauernd entwertet ist; eine dauernde
Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für
seinen Zweck allgemein oder im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erziel-
bare Verkaufspreis für das Gebäude oder für das Altmaterial.

b) Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die
nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart
wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 a) bb) oder unter
den dort genannten Voraussetzungen der Gemeine Wert
gemäß Nr. 1 a) cc).

2. Versicherungswert von beweglichen Sachen 
a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen

Betriebseinrichtung ist 

aa) der Neuwert. Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden
ist, um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem
Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen;
maßgebend ist der niedrigere Betrag;

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart
ist oder falls der Zeitwert im Fall der Versicherung zum
Neuwert weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt
(Zeitwertvorbehalt);

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen
Sachen durch einen Abzug entsprechend ihrem insbeson-
dere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

cc) der Gemeine Wert soweit die Sache für ihren Zweck allge-
mein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht
mehr zu verwenden ist;

Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erziel-
bare Verkaufspreis für die Sache oder für das Altmaterial.

b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzu-
wenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte wiederzube-
schaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedri-
gere Betrag.

Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Ver-
kaufspreis, bei nicht fertig gestellten eigenen Erzeugnissen
durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse.

c) Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, Prototypen
und Ausstellungsstücken, ferner für typengebundene, für die
laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrich-
tungen, ohne Kaufoption geleasten Sachen oder geleasten
Sachen, bei denen die Kaufoption bei Schadenantritt abgelau-
fen war, sowie für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten
beweglichen Sachen ist entweder der Zeitwert gemäß a) bb)
oder unter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine
Wert gemäß a) cc).

d) Der Versicherungswert von Wertpapieren ist:

aa) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheits-
kurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller amtlichen
Börsen der Bundesrepublik Deutschland;
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bb) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;

cc) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

3. Umsatzsteuer
Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berech-
tigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

4. Versicherungssumme 
a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Ver-

sicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem
Versicherungswert gemäß Nr. 1 und 2 entsprechen soll. 

b) Ist Neuwert, Zeitwert oder Gemeiner Wert vereinbart worden,
soll der Versicherungsnehmer die Versicherungssumme für die
versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsverhältnis-
ses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.

c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versiche-
rungssumme nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung
über die Unterversicherung zur Anwendung kommen.

§ 8 Umfang der Entschädigung
1. Entschädigungsberechnung

Der Versicherer ersetzt

a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden
gekommenen Sachen den Versicherungswert unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalles;

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten
zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüglich einer
durch den Versicherungsfall entstandenen und durch die Repa-
ratur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens
jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles. Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit
durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache gegen-
über dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles erhöht wird.

Restwerte werden angerechnet. 

Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben, sofern
nichts anderes vereinbart ist, sowohl für die Restwerteanrech-
nung als auch für den erhöhten Schadenaufwand durch Mehr-
kosten unberücksichtigt.

Für Kosten leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies
besonders vereinbart ist; dies gilt nicht für die Bestimmungen
über die Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des
Schadens sowie für die Bestimmungen über die Kosten der
Ermittlung und Feststellung des Schadens.

Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädigung nur,
soweit dies besonders vereinbart ist. 

2. Neuwertschaden
Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der Versi-
cherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der den Zeit-
wertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen Anspruch nur,
soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des
Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschädigung
verwenden wird, um 

a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bishe-
rigen Stelle wiederherzustellen. Ist die Wiederherstellung an der
bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich
nicht zu vertreten, so genügt es, wenn das Gebäude an anderer
Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederherge-
stellt wird;

b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden
gekommen sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem
Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger Zustimmung
des Versicherers genügt Wiederbeschaffung gebrauchter
Sachen; anstelle von Maschinen können Maschinen beliebiger
Art beschafft werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist.

c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzu-
stellen.

3. Zeitwertschaden
Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekom-
menen Sachen gemäß den Bestimmungen über den Versiche-
rungswert festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kos-
ten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch die
Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmit-
telbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde. 

4. Gemeiner Wert
Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstü-
cke, ferner für typengebundene, für die laufende Produktion nicht
mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen versichert sind, erwirbt
der Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung für
diese Sachen, der den Gemeinen Wert übersteigt, einen An-
spruch nur, soweit für die Verwendung der Entschädigung die
Voraussetzungen gemäß Nr. 2 b) oder 2 c) erfüllt sind und die Wie-
derherstellung notwendig ist.

5. Unterversicherung
a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-

wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles, so besteht
Unterversicherung.

Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach 
Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versi-
cherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: 

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versiche-
rungssumme dividiert durch den Versicherungswert.

Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versi-
cherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt, so werden
bei Ermittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen
Sachen höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich
aus dem so ermittelten Versicherungswert eine Unterversiche-
rung, so wird die Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend
gekürzt.

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position
gesondert festzustellen.

c) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8
sind im Anschluss von a) und b) anzuwenden. 

6. Versicherung auf Erstes Risiko
Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko ver-
einbart, wird eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht
berücksichtigt. 

7. Selbstbeteiligung
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die vereinbarte
Selbstbeteiligung gekürzt.

8. Entschädigungsgrenzen
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchs-
tens

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden,
die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt
unter die Jahreshöchstentschädigung.

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

9. Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsneh-
mer vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer
anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsäch-
lich nicht gezahlt hat.

§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1. Fälligkeit der Entschädigung

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Ver-
sicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abge-
schlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-
schädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer ge-
genüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er
die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt
hat.

c) Der über den Gemeinen Wert hinausgehende Teil der Entschä-
digung für Anschauungsmodelle, Prototypen, Ausstellungsstü-
cke sowie typengebundene, für die laufende Produktion nicht
mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen wird fällig, nachdem
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der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den
Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versiche-
rer nach 1 b) [oder 1c)] geleisteten Entschädigung verpflichtet,
wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungs-
nehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederherge-
stellt oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats
nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des
Schadens zu verzinsen;

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-
schädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Ver-
sicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem
Versicherer nachgewiesen hat;

c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr;

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) (und Nr. 3 b) ist
der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschul-
dens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermit-
telt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsneh-
mers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass
dieses Versicherungsfalles noch läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht
erfolgte.

§ 10 Sachverständigenverfahren
1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungs-
falles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachver-
ständigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf
weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benen-
nen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann
die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverstän-
digen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu
benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb
von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so
kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadens-
ort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforde-
rung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf
diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benen-
nen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit
ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Per-
son, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt
ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann.
Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung
eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die
Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer

Partei durch das für den Schadensort zuständige Amtsgericht
ernannt.

4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und
beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem Ver-
sicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Par-
teien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständi-
gen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich
dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen
Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständi-
gen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung bei-
den Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewie-
sen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich
abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berech-
net der Versicherer die Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverstän-
digen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie
verzögern.

6. Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tra-
gen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

1. Sicherheitsvorschriften
Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer:

a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren;

b) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Be-
triebsferien) eine genügend häufige Kontrolle des Betriebes
sicherzustellen;

c) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen
zu erstellen, sofern nicht in der Branche des Versicherungs-
nehmers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese
sind so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraus-
sichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder
beschädigt werden oder abhanden kommen können;

d) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen
und über sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart
ist, Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass
sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit
den versicherten Sachen zerstört oder beschädigt werden oder
abhanden kommen können.

Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für
Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen insgesamt 2.500
EUR nicht übersteigt.

Dies gilt ferner nicht für Briefmarken.

e) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Sachen
mindestens 12 cm über dem Fußboden zu lagern; 

f) die versicherten wasserführende Anlagen und Einrichtungen
stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel,
Störungen oder Schäden unverzüglich nach den anerkannten
Regeln der Technik beseitigen zu lassen; 

g) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Einrichtungen sind
abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten;

h) während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu behei-
zen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle
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wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu
entleeren und entleert zu halten.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannte Obliegen-
heit, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 beschriebe-
nen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz
oder teilweise leistungsfrei.

§ 12 Besondere Gefahrerhöhende Umstände

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B § 9 Nr. 1 a)
kann insbesondere dann vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist;

b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird,
Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt werden oder ein
Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt
wird.

§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so
hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem
Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für
diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die
Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen
dem Versicherer zur Verfügung stellt. 

Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzu-
geben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache
eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes
gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Ent-
schädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer
zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses
Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Ver-
sicherer über.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache
eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß
geringer als der Versicherungswert ist, so kann der Versiche-
rungsnehmer die Sache behalten und muss sodann die Ent-
schädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von
zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung
des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer
die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der
Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der
von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung ent-
spricht.

4. Beschädigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der
Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung in
Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten,
wenn die Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm ver-
bleiben.

5. Gleichstellung

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn
der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz
wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte
Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den
Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen,
die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapiere 
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt
worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und
Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte.
Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behal-
ten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den
Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.

§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen 

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräu-

ßert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei
Immobilien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen
Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums
aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und
Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf
die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versiche-
rungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-

rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht
innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von
der Veräußerung ausgeübt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit
sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode in Schriftform zu kündigen.

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwer-
bers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats
ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer
allein für die Zahlung des Beitrages.

3. Anzeigepflichten
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder

Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige
hätte zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er
den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwer-
ber nicht geschlossen hätte.

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,
wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu
dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur
Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kün-
digung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt
hat.
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§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines
Vertreters bis zum Vertragsschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von
Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-
klärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat
und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit
dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflich-
tet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich
verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedin-
gungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf
Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.

Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflicht-
verletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der  Beitrag um mehr
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsi-
cherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer
Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei
denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das
Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
trag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen
oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der
Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der
Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des
Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die
Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet.

c) Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen,
es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umständen zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum
Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenum-
stand oder die unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder
zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb eines Monats

schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf
die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträg-
lich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kennt-
niserlangung angeben. 

Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versiche-
rer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände
Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht
begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur
Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Ver-
sicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf
die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl
die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis
und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige-
pflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist,
nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungs-
nehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum
Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen mit Ablauf von
fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versiche-
rungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind.

Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsneh-
mer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig
verletzt hat.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder
Einmalbeitrages

1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in
Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt.

2. Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Beste-
hen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des
vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor
Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich
nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in
Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungs-
nehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder
einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Ver-
sicherungsscheins zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate
als erster Beitrag.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versiche-
rer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt
ist.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt

Abschnitt B
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zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrages
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages auf-
merksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages

1. Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Ver-
tragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweili-
gen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jah-
ren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungs-
nehmer gekündigt werden.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen
Zeitpunkt.

5. Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 

§ 4 Folgebeitrag

1. Fälligkeit 
a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jewei-

ligen Versicherungsperiode fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Ver-
sicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen
Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitra-
ges in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht recht-

zeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen Kosten in
Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von
mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung bestimmen (Mahnung). 

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag
die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten
im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen –
Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht
fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist
ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei
Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetz-
ten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in
Verzug ist.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn
der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in
Verzug ist.

Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung aus-
drücklich hinzuweisen. 

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer
innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit
der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. 

Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b)
bleibt unberührt.

§ 5 Lastschriftverfahren

1. Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren verein-
bart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit des Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos
zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein Beitrag
oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch,
nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt,
die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass
der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Bei-
trag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge-
schlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer
in Rechnung gestellt werden.

§ 6 Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu
den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder
teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

§ 7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor

Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für
diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrages zu,
der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz
bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte
beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt,
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertrags-

erklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der
Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs
entfallenden Teil des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung ist,
dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht,
über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden
Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt
hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist
beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer
zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlte Beitrag
zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer
Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genom-
men hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versiche-
rers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände,
nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform
gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der
Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versiche-
rers beendet, weil der erste oder der einmalige Beitrag nicht
rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine
angemessene Geschäftsgebühr zu.
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c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versi-
cherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem
Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Ver-
sicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versi-
cherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes
künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versiche-
rer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in
der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versiche-
rer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kennt-
nis erlangt.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungs-

nehmer vor dem Versicherungsfall zu erfüllen hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie ver-
traglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten
Obliegenheiten.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahr-
lässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungs-
falles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der
Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Ver-
letzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit
weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls
a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungs-

falls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls auch
mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/
-minderung – gegebenenfalls auch mündlich oder telefo-
nisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versiche-
rer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsneh-
mer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum
unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

ff ) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeich-
nis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen
unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu
dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten
Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer
aufzubewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Aus-
kunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges
der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie
jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens
und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu
gestatten;

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder
sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Auf-
gebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte
zu wahren, insbesondere abhanden gekommene Sparbücher

und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu
lassen.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a)
ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen
und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1

oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung frei.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen,
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entspricht. 

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versi-
cherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsoblie-
genheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teil-
weise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-

tragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vor-
handenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des
Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder
die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahr-
scheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vor-
liegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach
dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen
als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-

nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine
Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen
Dritten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung
vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versi-
cherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklä-
rung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versi-
cherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen,
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versi-
cherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr.
2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn
der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder
grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen. 

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kün-
digen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach
Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat kündigen.
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b) Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entspre-
chend erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der
erhöhten Gefahr ausschließen.

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der
erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpas-
sung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung
ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist,
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist

der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich ver-
letzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob
fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen
einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versi-
cherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versiche-
rer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Ver-
sicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat.
Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig ver-
letzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht
des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhö-
hung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zuge-
gangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versi-
cherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war
oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und
eine Kündigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrund-
sätzen entsprechend erhöhten Beitrag verlangt.

§ 10 Überversicherung
Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Inte-
resses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versi-
cherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversiche-
rung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt
wird. 

Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist für die Höhe des Bei-
trages der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben
würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt
geschlossen worden wäre.

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 11 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Ver-
sicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der
andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1)
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in
Abschnitt B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung
erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversiche-
rung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe

Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen
zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Ver-
sicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen
wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung
vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen
Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungs-
nehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des
ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus
anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben
Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegen-
den Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen
Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbe-
trag der Versicherungssummen, aus denen die Beiträge errech-
net wurden, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden
wäre. 

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich
der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt
keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in
Deckung gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht
geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die

Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem
Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er
verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben
oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minde-
rung des Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versi-
cherungssumme und Anpassung des Beitrages werden zu
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer
zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach
Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versiche-
rungswert gesunken ist. 

Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleich-
zeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen wor-
den, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige
Herabsetzung der Versicherungssummen und des Beitrages
verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten)
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur
dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu.
Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein
besitzt.
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2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Ver-
sicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zah-
lung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungs-
nehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-

mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung
für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des
Versicherten zu berücksichtigen.

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und
des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer
für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versi-
cherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsen-
tant des Versicherungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm
eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers
nicht möglich oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn
der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versi-
cherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber infor-
miert hat.

§ 13 Aufwendungsersatz

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des
Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versi-

cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den
Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Ver-
sicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden
oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der
Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendun-
gen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der
Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Auf-
wendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er
auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend
kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädi-
gung betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme
je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwen-
dungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erfor-
derlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vor-
zuschießen.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse
zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im
öffentlichen Interesse erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für

die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden
Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder
Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er
zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer
aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er
auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit
der Versicherer den Schaden ersetzt. 

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsneh-
mers geltend gemacht werden. 

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häusli-
cher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vor-
sätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung
der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach
Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich,
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er
infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer gro-
ben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung
ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspar-
tei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der
Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des
Versicherungsfalles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätz-

lich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungs-
pflicht frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungs-
nehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des
Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig
herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungs-
falles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen,
die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeu-
tung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräf-
tiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzun-
gen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 17 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen

1. Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in die-
sem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den
Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versi-
cherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem
Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an den Versicherer oder an die
im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig
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bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelun-
gen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben
unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung,
die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Ver-
sicherer bekannte Anschrift. 

Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten
Namensänderung. 

Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als
zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmun-
gen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen be-
treffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen
Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages
und während des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge
dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die
der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung
oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet,
anzunehmen. 

Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungs-
nehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung
bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahr-
lässigkeit nicht kannte.

§ 19 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten
seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 20 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 

§ 21 Zuständiges Gericht

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsver-
mittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozess-
ordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz,
in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt,
hat. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbe-
betriebes zuständigen Gericht geltend machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließ-
lich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt, hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung
handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständi-
gen Gericht geltend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.


